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§ 48 WaffG Zuständigkeit
 WaffG - Waffengesetz 1996

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.12.2021

1. (1)Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für

das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, die Landespolizeidirektion.

2. (2)Die örtliche Zuständigkeit richtet sich, sofern nicht anderes bestimmt ist, nach dem Hauptwohnsitz des

Betroffenen, in Ermangelung eines Hauptwohnsitzes nach seinem Wohnsitz.

3. (3)Die örtliche Zuständigkeit für einschlägige Gewerbetreibende im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit richtet sich

nach dem Sitz oder in Ermangelung eines solchen nach dem Standort.
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